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14  Aufklärung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten 
 
(1) 1Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Beschuldigten sind aufzuklären. 2Es ist 
festzustellen, welchen Beruf der Beschuldigte erlernt hat und welchen er ausübt (Angabe des Arbeitgebers). 
3Bei verheirateten Beschuldigten ist auch der Beruf des Ehegatten, bei Minderjährigen auch der der Eltern 
anzugeben. 4Es ist ferner zu ermitteln, wie viel der Beschuldigte verdient, welche anderen Einkünfte, z.B. 
Zinsen aus Kapital, Mieteinnahmen er hat, ob er Grundstücke oder anderes Vermögen besitzt und welche 
Umstände sonst für seine Zahlungsfähigkeit von Bedeutung sind. 5In geeigneten Fällen soll der 
Beschuldigte befragt werden, ob er die Finanz- und Steuerbehörden ermächtigt, den Justizbehörden 
Auskunft zu erteilen. 6Dabei kann er auch darauf hingewiesen werden, dass seine Einkünfte, sein 
Vermögen und andere Grundlagen für die Bemessung eines Tagessatzes geschätzt werden können (§ 40 
Absatz 3 StGB).

(2) Ist der Beschuldigte erwerbslos, ist zu ermitteln, wie viel Unterstützung er erhält und welche Kasse sie 
zahlt.

(3) 1Bestehen gegen die Angaben des Beschuldigten über seine wirtschaftlichen Verhältnisse Bedenken 
oder wird vermutet, dass sie sich nachträglich wesentlich geändert haben, kann sich der Staatsanwalt der 
Gerichtshilfe (§ 160 Absatz 3 StPO) bedienen. 2In manchen Fällen wird es genügen, eine Auskunft des 
Gerichtsvollziehers oder des Vollziehungsbeamten der Justiz oder eine Auskunft aus dem 
Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts einzuholen. 3Ist es nicht vermeidbar, eine Polizei-, Gemeinde- oder 
andere Behörde um eine Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten zu ersuchen, 
soll sich das Ersuchen möglichst auf bestimmte Fragen beschränken.


